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1. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 
Stadt Rees aus besonderem Anlass (verkaufsoffene Sonntage) im Jahr 2026 vom 
24.03.2026 

Aufgrund §§ 27 ff. des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) vom 13.05.1980 (GV NW S. 528), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 10.12.2024 (GV NRW S. 1184) und § 6 Abs. 4 und 1 des Gesetzes zur 

Regelung der Ladenöffnungszeiten NRW (LÖG) vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 22.03.2018 (GV NRW S. 172) i.V.m. der Verordnung zur Regelung von Zuständig-

keiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 

27.11.2012 (GV NRW S. 622), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 10. Juni 2025 

(GV. NRW. S. 530) hat der Rat der Stadt Rees als örtliche Ordnungsbehörde in seiner Sitzung am 

24.03.2026 die folgende Verordnung für das Stadtgebiet Rees beschlossen:  

 

  

http://www.stadt-rees.de/
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§ 1 

Freigabe der Verkaufsöffnung 

1) Diese Verordnung gilt für die in den anliegenden Plänen dargestellten Bereichen des historischen 

Stadtkerns der Stadt Rees. Die als Anlagen beigefügten Pläne sind Bestandteile dieser Verord-

nung.  

2) Abweichend von § 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) dürfen 

Verkaufsstellen gemäß § 6 Abs. 1 LÖG NRW   

1. am Sonntag, 31.05.2026, anl. des Stadtfestes,  

2. am Sonntag, 02.08.2026, anl. des Sommermarktes,  

3. am Sonntag, 11.10.2026, anl. des Rheinfestes  

jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  

Die Sonntagsöffnungen anlässlich des Stadt- und des Rheinfestes sowie des Sommer-marktes 

werden räumlich auf den als Anlagen 1-3 beigefügten Plänen blau markierten Bereich beschränkt 

und umfassen die folgenden Bereiche: Vor dem Delltor / Dellstraße / Markt / Kirchplatz / Teilstück 

der Wasserstraße entlang Kirchplatz, Kapitelstraße.   

3) Lebensmittel- und Getränkehandel sowie Apotheken (außer Notdienst) sind von der Sonntagsöff-

nung ausgenommen.  
 

§ 2 

Ordnungswidrigkeiten 

1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 dieser Verordnung Verkaufs-

stellen außerhalb der zugelassenen Zeiten oder außerhalb der zugelassenen Bereiche offen hält. 

2) Die Ordnungswidrigkeit nach § 12 Absatz 1 Nr. 1 LÖG NRW kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 

Euro geahndet werden.  
 

§ 3 

Inkrafttreten 

1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.    

2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feierta-

gen vom 27.03.2025 außer Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 

Stadt Rees aus besonderem Anlass (verkaufsoffene Sonntage) im Jahr 2026 wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 

7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 

dieser Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  

 oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 

Rees, den 24.03.2026 
 

Stadt Rees  

Der Bürgermeister  

Sebastian Hense  

Bürgermeister  
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2. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Rees über das Verbot des Badens im 
Rhein vom 24.03.2026 

Präambel  

Aufgrund der §§ 1, 27 und 31 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-behörden – 

Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NW. 

S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1184) und des Geset-

zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 

(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163), erlässt die 

Stadt Rees als örtliche Ordnungsbehörde folgende Ordnungsbehördliche Verordnung:   

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für das gesamte Stadtgebiet der Stadt Rees entlang des Rheinufers.   

 

§ 2 Verbot des Badens im Rhein 

(1) Das Baden im Rhein ist im gesamten Stadtgebiet Rees verboten.   

(2) Als Baden im Sinne dieser Verordnung gilt das planmäßige Verweilen mit dem Körper in mehr 

als jeweils knöcheltiefem Wasser des Rheins zu Erholungs-, Sport- oder Freizeit-zwecken, ins-

besondere das Schwimmen, Waten oder Spielen im Wasser.   

(3) Ausgenommen von dem Verbot sind: 

 a) Maßnahmen von Behörden oder Rettungsdiensten im Rahmen ihrer Aufgaben,   

 b) Übungen und Einsätze von Wasserrettungsdiensten oder der Feuerwehr,   

 c) genehmigte Veranstaltungen mit ausdrücklicher Erlaubnis der Stadt Rees,   

 d) das kurzzeitige Ein- und Aussteigen beim An- und Ablegen von Wasserfahrzeugen sowie  

das Zuwasserlassen oder Herausziehen (Slippen) von Wasserfahrzeugen an dafür vorgese-

henen Stellen,   

 e) das Ausüben von Angelsport und Watfischerei.   

 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 31 Abs. 1 OBG NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

gegen das Verbot des Badens im Rhein aus § 2 Absatz 1 dieser Verordnung verstößt.   

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden.   

 

§ 4 Inkrafttreten, Geltungsdauer 

(1) Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.   

(2) Sie gilt bis zum 31.12.2030.  

 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Rees über das Verbot des Badens im 

Rhein wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 

7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 

dieser Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   

http://www.stadt-rees.de/
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  

 oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 

Rees, den 24.03.2026 

 

Stadt Rees  

Der Bürgermeister  

 

Sebastian Hense  

Bürgermeister 

3. Öffentliche Bekanntmachung des Bäderbetriebes der Stadt Rees 
Jahresabschluss zum 31.12.2024 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat die Bilanz und den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Bäderbetrieb der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2024 in seiner Sitzung am 09.07.2025 fest-
gestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag von 516.704,34 € auf neue Rech-
nung vorzutragen und dieser Betrag bei der Stadt Rees zur Erstattung anzumelden ist. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2024 hat der Ausschuss der städ-
tischen Betriebe der Stadt Rees sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 13. Juni 2025 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Bäderbetrieb der Stadt Rees 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Rees 
- bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einhei-
ten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit 
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den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.  
  
Sonstige Informationen 
Der gesetzliche Vertreter bzw. der Betriebsausschuss ist für die sonstigen Informationen verantwort-
lich. Die sonstigen Informationen umfassen den in der Anlage 4 beigefügten Geschäftsbericht.  
 
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und  
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von  
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen  
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  
 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung  
erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  
 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine  
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über  
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Betriebsausschusses für den  
Jahresabschluss  
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
mögens-schädigungen) oder Irrtümern ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er  
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,  
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des  
Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet.  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter 
Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-
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gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische  
Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können;  

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des  
Betriebes abzugeben;  

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;  

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann;  

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.  
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger  
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Krefeld, den 13. Juni 2025 

Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

  (Siegel) 
         ppa. Lichy-Kresken 

 Wirtschaftsprüferin 
 

                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 07.04.2026 im Amtsblatt 06/2026 der Stadt Rees. Der Jahresab-
schluss 2024 wird gemäß § 26 Abs. 3 der EigVO NRW bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses während der Öffnungszeit in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Rees GmbH, Melaten-
weg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
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Rees, den 31.03.2026  
 
Stadt Rees – Bäderbetrieb der Stadt Rees 
Der Bürgermeister 

4. Öffentliche Bekanntmachung des Bauhofbetriebes der Stadt Rees 
Jahresabschluss zum 30.09.2024 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat die Bilanz und den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung Bauhofbetrieb der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2023/24 in seiner Sitzung am 09.07.2025 
festgestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass der Jahresüberschuss von 417.239,94 € auf neue 
Rechnung vorzutragen ist. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 30. September 2024 hat der Ausschuss der städ-
tischen Betriebe der Stadt Rees sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 30. Januar 2025 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Bauhofbetrieb der Stadt Rees: 
 
Prüfungsurteile 
„Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bauhofbetrieb der Stadt 
Rees - bestehend aus Bilanz zum 30. September 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einhei-
ten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.  
  
Sonstige Informationen 
Der gesetzliche Vertreter bzw. der Betriebsausschuss ist für die sonstigen Informationen verantwort-
lich. Die sonstigen Informationen umfassen den in der Anlage 4 beigefügten Geschäftsbericht.  



 11 

REESER AMTSBLATT, Ausgabe 6, Jahrgang 2026 vom 07.04.2026, Seite 11 
Herausgeber: Stadt Rees – Der Bürgermeister -, Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 

 

 
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und  
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von  
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen  
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  
 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung  
erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  
 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine  
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über  
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Betriebsausschusses für den  
Jahresabschluss  
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
mögens-schädigungen) oder Irrtümern ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er  
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,  
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des  
Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet.  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter 
Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische  
Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
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lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können;  

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des  
Betriebes abzugeben;  

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;  

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann;  

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.  
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger  
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Krefeld, den 30. Januar 2025 

Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

  (Siegel) 
   Lichy-Kresken   

   Wirtschaftsprüferin  
 

                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 07.04.2026 im Amtsblatt 06/2026 der Stadt Rees. Der Jahresab-
schluss zum 30. September 2024 wird gemäß § 26 Abs. 3 der EigVO NRW bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses während der Öffnungszeit in den Geschäftsräumen der Stadtwerke 
Rees GmbH, Melatenweg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Rees, den 31.03.2026                
 
Stadt Rees - Bauhofbetrieb der Stadt Rees 
Der Bürgermeister 
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5. Öffentliche Bekanntmachung des Wasserversorgungsbetriebes Rees 
Jahresabschluss zum 31.12.2024 

Gem. § 3 (5) der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) wird öffentlich bekannt gemacht: 
 
Der Rat der Stadt Rees hat die Bilanz und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversor-
gungsbetrieb Rees für das Wirtschaftsjahr 2024 in seiner Sitzung am 09.07.2025 festgestellt. Gleich-
zeitig wurde beschlossen, dass der Jahresgewinn von 15.618,05 € auf neue Rechnung vorzutragen 
ist. 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2024 hat der Ausschuss der städ-
tischen Betriebe der Stadt Rees sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 
GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 13. Juni 2025 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Wasserversorgungsbetrieb Rees 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes der Stadt Rees Wasserversorgungsbetrieb Rees 
- bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Betriebes zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2024. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einhei-
ten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.  
  
Sonstige Informationen 
Der gesetzliche Vertreter bzw. der Betriebsausschuss ist für die sonstigen Informationen verantwort-
lich. Die sonstigen Informationen umfassen den in der Anlage 4 beigefügten Geschäftsbericht.  
 
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und  
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von  
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen  
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  
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• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung  
erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  
 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine  
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über  
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.  
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Betriebsausschusses für den  
Jahresabschluss  
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. 
Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
mögens-schädigungen) oder Irrtümern ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er  
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,  
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des  
Betriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet.  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter 
Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische  
Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können;  
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• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des  
Betriebes abzugeben;  

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;  

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann;  

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der  
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse  
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.  
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger  
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Krefeld, den 13. Juni 2025 

Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

  (Siegel) 
         ppa. Lichy-Kresken 

 Wirtschaftsprüferin 
 

                                                                      - - - - - - 
 
Die Bekanntmachung erfolgt am 07.04.2026 im Amtsblatt 06/2026 der Stadt Rees. Der Jahresab-
schluss 2024 wird gemäß § 26 Abs. 3 der EigVO NRW bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses während der Öffnungszeit in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Rees GmbH, Melaten-
weg 171, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Rees, den 31.03.2026                
 
Stadt Rees - Wasserversorgungsbetrieb Rees 
Der Bürgermeister 
 

 


